
   
Stadt Borkum INSELGEMEINDE JUIST 

Staatlich anerkanntes Nordseeheilbad 

Der Bürgermeister Der Bürgermeister 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

An der Marktkirche 9 

38678 Clausthal-Zellerfeld 

Vorab per Mail: poststelle.clz@lbeg.niedersachsen.de 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Gaswinning N05-A ontwerpbesluiten 

Postbus 142 

2270 AC Voorburg 

Niederlande 

Datum: 21.05.2021 

Gemeinsame Stellungnahme der Stadt Borkum, der Stadt 

Norderney und der Inselgemeinde Juist zum Vorhaben der 

ONE-Dyas B.V., Parnassusweg 815, NL-1082 LZ Amster- 

dam, Erdgasgewinnung der ONE-Dyas B.V. aus dem Feld 

N05-A in der Nordsee. Grenzüberschreitende Öffentlich- 

keitsbeteiligung bei ausländischen Vorhaben gemäß 8 59 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Ihr Schreiben vom 06.04.2021, L1.4/L67130/07-07/2019- 

0001/103 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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die Stadt Borkum sowie die Stadt Norderney lehnen das Vorhaben zur Gasförderung in ca. 20 

km Entfernung vor Borkum nach wie vor ab. Dieser Position hat sich die Inselgemeinde Juist 

angeschlossen und tritt hier als stellungnehmende Gemeinde auf. 

Zunächst ist kritisch anzumerken, dass weiterhin nicht alle betroffenen Inseln an dem Verfah- 

ren beteiligt werden. Die Inselgemeinde Juist sieht ihre Belange betroffen und ist entsprechend



in das Verfahren zu involvieren. Die diesbezügliche Nichtberücksichtigung ist nicht nachvoll- 

ziehbar und inakzeptabel. Vor diesem Hintergrund der bislang unterbliebenen Beteiligung äu- 

ßern sich die Städte Borkum und Norderney sowie die Inselgemeinde Juist gemeinsam zu 

dem geplanten Vorhaben. Gleichwohl bittet die Inselgemeinde Juist hiermit ausdrücklich um 

eine künftige eigenständige Berücksichtigung ihrer Belange durch entsprechende Beteiligung. 

Dies vorausgeschickt, nehmen die Städte Borkum und Norderney sowie die Inselgemeinde 

Juist zu dem niederländisches und deutsches Hoheitsgebiet gleichermaßen betreffenden Vor- 

haben der ONE-Dyas B.V. zum niederländischen Beschlussentwurf, den Antragsunterlagen 

und dem niederländischen UVP-Bericht zur Errichtung und Betrieb einer Erdgasförder- und 

aufbereitungsplattform im Bereich des Erdgasfeldes N05-A in ca. 20km Entfernung von 

Borkum wie folgt Stellung: 

Das Projekt sieht den Bau einer Pipeline auf niederländischem Hoheitsgebiet vor, über die das 

geförderte Erdgas zur vorhandenen Nordgas-Transportleitung (NGT-Pipeline) transportiert 

werden soll. Außerdem ist für die Stromversorgung der N05-A-Plattform die Verlegung eines 

Kabels zum Offshore-Windpark Riffgatt im deutschen Sektor der Nordsee geplant. 

Auf Seite 18 des Zulassungsantrages wird erklärt, dass die gesamte Bohraktivität maximal 12 

Bohrungen und maximal 12 Abzweigungen (Sidetracks) vorsieht, die von der Förderplattform 

N05-A gebohrt werden. 

Der Bohrvorgang wird durchschnittlich 3 Monate pro Bohrung und eineinhalb Monate für einen 

Sidetrack dauern und kontinuierlich (24 Stunden pro Tag und 7 Tage pro Woche) erfolgen. 

Demnach werden alle vorgeschlagenen Bohrungen, mitsamt der Sidetracks, mehrere Jahre in 

Anspruch nehmen (vgl. Zulassungsantrag, Seite 20). 

Tourismus und Wirtschaft 

Der Tourismus ist für die Inseln Borkum, Juist und Norderney der bedeutendste Wirtschafts- 

zweig und Haupteinnahmequelle der Inselbevölkerung. Die steigenden Übernachtungszahlen 

(Borkum: 2,5 Mio.; Norderney: 3,8 Mio.; Juist: 1,08 Mio.) bestätigen, dass die Nordseeheilbä- 

der zu den beliebtesten Urlaubszielen Niedersachsens zählen. Die Inseln werden zur Gene- 

sung von verschiedenen Erkrankungen aufgesucht. Vor allem sind das Reizklima und die sau- 

bere Luft essentielle Faktoren für Borkum, Juist und Norderney. Die Inseln bieten eine vielfäl- 

tige Landschaft und Flora. Zwischen den Inseln und der Küste liegt das Wattenmeer. Seit 2009 

trägt das Wattenmeer den Titel „UNESCO Weltnaturerbe“. Diese auf den klimatischen Bedin- 

gungen beruhenden Lebensgrundlage der Inselbevölkerung gilt es zu schützen. Die Intaktheit 

dieses weltweit einmaligen Ökosystems darf nicht durch die Förderung von fossilen Brennstof- 

fen gefährdet werden.



Die Städte Borkum und Norderney sowie die Inselgemeinde Juist sind ferner der Ansicht, dass 

die Gewinnung von Gas nicht mit den derzeitigen Klimazielen der Bundesrepublik Deutschland 

zu vereinbaren ist. Zur Erreichung des Pariser Klimaziels muss der Erdgasverbrauch sinken. 

So wurde in Deutschland erst kürzlich durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz die Be- 

preisung von fossilen Energieträgern und CO2-Emssionen zur Erreichung der nationalen und 

internationalen Klimaziele erhöht. Zudem hat Herr Olaf Lies, Niedersächsischer Minister für 

Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz bereits im Januar 2021 angekündigt, dass Bohrun- 

gen zur Exploration und Förderung von Erdgas und Erdöl im Nationalpark Niedersächsisches 

Wattenmeer per Gesetz über den Nationalpark "Niedersächsisches Wattenmeer" (NWattNPG) 

verboten werden sollen. Das Vorhaben erfolgt unmittelbar angrenzend am Nationalpark und 

kann stark belastend auf das Gebiet wirken. Zudem befindet sich das Vorhaben innerhalb 

eines sensiblen Naturschutzgebietes, dem Borkumse Stenen, dem FFH-Vogelschutzgebiet 

und in unmittelbarer Nähe des Borkumer Riffgrundes. Alle Naturschutzgebiete sind hochsen- 

sible Lebensräume für teilweise gefährdete Arten der Tier- und Pflanzenwelt. 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Innerhalb des Hauptberichtes zur Umweltverträglichkeit werden die wichtigsten Rechtsakte 

der deutschen Gesetzgebung benannt, welche entsprechend bewertet wurden (vgl. Hauptbe- 

richt NOS-A, S. 20). In dem hier verfahrensgegenständlichen Hauptbericht wurde das Umwelt- 

verträglichkeitsprüfungsgesetz allerdings nicht erwähnt. Das Umweltverträglichkeitsprüfungs- 

gesetz stellt jedoch die rechtliche Grundlage zur Durchführung eines UVP-pflichtigen Vorha- 

bens in Deutschland dar. Zudem sind in diesem Gesetz Regelungen zum Planverfahren ge- 

troffen, welche hier direkt zur Anwendung kommen müssen. Der vorliegende Umweltverträg- 

lichkeitsbericht weist daher eine gravierende Lücke auf, die entsprechend zu beheben ist. Da 

auch auf deutschem Hoheitsgebiet Erdgas exploriert und gefördert werden soll, ist aus Sicht 

der Stellungnehmenden das Vorhaben zwingend auf vorgenannter Rechtsgrundlage zu be- 

werten und auszuführen. 

Natur- und artenschutzrechtliche Belange: Schweinswale 

In Bezug auf die natur- und artenschutzrechtlichen Belange ist Folgendes zu bemerken: ONE- 

Dyas kommt laut dem Naturtest zu dem Ergebnis, dass der gute Umweltzustand durch das 

Projekt nicht beeinträchtigt werden würde (vgl. MER Teil 2, S.134). Alle wesentlichen Störfak- 

toren wie Bodenschäden oder Lärm hätten laut Tabelle 11-34 (vgl. MER Teil 2, S.133f.) keine 

wesentlichen Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenarten. So wird beispielsweise im Rah- 

men eines Worst-Case-Szenarios keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

Schweinswal- und Robbenpopulation in der Nordsee festgestellt. Begründet wird dies mit der 

Behauptung, dass die Wirkung nur vorübergehend sei und in unmittelbarer Nähe ausreichend 

Fluchtmöglichkeiten für die Nahrungssuche vorhanden seien (vgl. MER Teil 2, S.113). Diese 

Behauptung wird in Anbetracht der ohnehin stark vom Menschen beanspruchten Nordsee als 

Wirtschaftsraum nachdrücklich als unzutreffend zurückgewiesen. In Anbetracht vorgenannter 

Umstände ist auch die auf einem angeblich „guten Umweltzustand“ basierende Auswertung



nicht zielführend. Richtigerweise ist vielmehr von einem sensiblen und sehr stark belasteten 

Ökosystem auszugehen. Anstatt sich bei der Umweltverträglichkeitsprüfung auf eine oberflä- 

chige Quick-Scan-Methode zu beschränken, müssen tatsächlich mehrere umfassende Lang- 

zeit-Studien durchgeführt werden. Nur diese können auf eine mögliche Verschlechterung des 

Artenbestands hindeuten und selbst das ist oft bloß begrenzt möglich. Es liegt auf der Hand, 

dass sich die Erdgasförderung in jeglicher Hinsicht auf Populationen auswirken wird. Dies gilt 

insbesondere für sensible Arten. Beispielhaft wird auf die MER-Untersuchungen zur Schweins- 

walpopulation im Detail eingegangen, da die Stadt Borkum bereits auf deren Bedeutung für 

die Ökosysteme der Nordsee in einer vorherigen Stellungnahme hingewiesen hat: Im und um 

das Plangebiet würde es vorübergehend zu einem erhöhten Unterwasserlärmpegel kommen, 

auf den die Schweinswale empfindlich reagieren. 

Das Vorhaben sieht mildernde Maßnahmen vor, um (Gehör-)Schäden für den Schweinswal 

zu verhindern. So soll vor dem Start einer Schallquelle mindestens eine 30-minütige Beobach- 

tung erfolgen, um sicherzustellen, dass sich keine Meeressäuger innerhalb der 500-Meter- 

Zone befinden. Wenn sich ein Schweinswal oder ein anderer Meeressäuger innerhalb der 500- 

Meter-Zone aufhält, wird mit der Ramm- oder VSP-Untersuchung gewartet, bis er sich wieder 

außerhalb der Zone befindet und für mindestens 20 Minuten außerhalb bleibt (vgl. MER, S. 

10-11). 

Grundsätzlich handelt es sich hierbei um eine gut gemeinte Maßnahme. Tatsächlich kann eine 

Beeinträchtigung jedoch nicht ausgeschlossen werden, da die angewandte Messmethodik von 

Wetter- und Lichtverhältnissen abhängig ist und das Verfahren in den meisten Fällen nicht 

funktioniert. 

Zudem hat der Schweinswal einen Hörbereich zwischen 10.000 bis 150.000 Hz. Der hohe 

Schall-Pegel kann zu Störungen bei der Nahrungssuche und der Kommunikation führen. Dar- 

über hinaus ist von physischen oder physiologischen Auswirkungen auszugehen. Es sind vo- 

rübergehende oder dauerhafte Verschiebungen der Hörschwelle und im schlimmsten Fall Hör- 

schäden zu erwarten. Je näher sich die Meeressäuger an der Schallquelle befinden, desto 

größer ist die Störung aufgrund höherer Amplitude. Dauerhafte Hörschäden sind allerdings 

auch auf Lärm mit geringerer Dezibel-Zahl zurückzuführen, weshalb die Tiere selbst in weiter 

Entfernung vom Bohrloch dieser Gefahr ausgesetzt sind (vgl. MER, S. 10). 

Es wird ausdrücklich bemängelt, dass die vorstehend erwähnte Maßnahme nicht die Tiere in 

weiterer Entfernung berücksichtigt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das Vorhaben zu einer 

Abnahme der Individuen führen. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei dem Schweins- 

wal um die einzige Walart in der deutschen Nordsee handelt, sollte es von besonderem Inte- 

resse sein, diese weiterhin in der Nordsee vorzufinden. 

Natur- und artenschutzrechtliche Belange: Verwendung von Steinen 

In Bezug auf die Bodenstörung durch die Plattform-Installation ist Folgendes zu erwähnen: 

Insgesamt wird geschätzt, dass allein die Beine der Plattform und die umringenden 
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Steinschüttungen eine Fläche von 0,1 bis 0,2 Hektar bedecken werden. ONE-Dyas Versuche 

einer Förderung der für die Ökosystem-Funktionen wesentlichen Lebensbedingungen für die 

Bodentiere sowie einer Rücksichtnahme auf die Art der Steine und deren Deponierung lindert 

keineswegs die negativen Effekte auf die Bodenorganismen. Zudem wird weder erklärt welche 

Steine verwendet, noch wie diese deponiert werden sollen, um den Zustand der Bodentiere 

zu verbessern. Darüber hinaus erklärt ONE-Dyas, dass während der Bauarbeiten keine bo- 

dengefährdenden Stoffe in den Boden eingebracht würden (vgl. Wabo-Genehmigung, S. 40). 

Hierbei wird jedoch nicht der umfassende Schadstoffstrom berücksichtigt. So können die in 

die Luft emittierten Substanzen, die im Ordner 1.1 in Tabelle 4 auf Seite 38 dargestellt sind, in 

Boden und Wasser gelangen. 

Hierbei handelt es sich um einen indirekten Stoffeintrag. Diese Ablagerung kann je nach Um- 

weltbedingungen in der Nähe der Emissionsquelle, aber auch fernab der Freisetzung erfolgen. 

Obgleich bei den Bauarbeiten keine bodengefährdenden Stoffe direkt in den Boden einge- 

bracht werden, ist eine Gefährdung von Bodenorganismen zu erwarten. Diese Beeinträchti- 

gungen betreffen Bodenorganismen innerhalb eines unbegrenzten Areals, weshalb die Nach- 

verfolgung der Emissionsquelle nahezu unmöglich ist. 

Natur- und artenschutzrechtliche Belange: Bodenbewegungen 

Im Laufe der Produktionsphase kann die Gasproduktion zu Bodenbewegungen von bis zu 

mehreren Zentimetern führen. Bodenbewegungen umfassen sowohl Bodenerschütterungen, 

als auch Bodensenkungen und werden durch Veränderungen im tiefen Untergrund ausgelöst. 

Diese Bewegungen finden während der Produktionsphase statt. Allerdings kann die Boden- 

senkung noch einige Zeit nach Beendigung der Extraktion andauern (vgl. Kapitel 15.1, MER 

Teil 2). In der gesetzlich vorgeschriebenen seismischen Risikoanalyse wird festgestellt, dass 

das deutsche Staatsgebiet in gleicher Weise wie das niederländische Staatsgebiet von mögli- 

chen Bewegungen beeinträchtigt wird (vgl. Kapitel 15.3.2, MER Teil 2). 

Des Weiteren kann der Einfluss von Salz die Bodensenkung aufgrund plastischer Eigenschaf- 

ten verstärken. Im Extremfall wird laut der seismischen Untersuchung ein 35 % größeres Ge- 

fälle vergleichsweise zu den im „normalen“ Zustand geschätzten Absenkungen vermutet (vgl. 

Kapitel 15.4.1, MER Teil 2). 

Auf Grundlage der seismischen Risikoanalyse sind massive Schäden der Bausubstanz auf 

den Inseln Borkum, Juist und Norderney sowie in anderen Siedlungsbereichen zu befürchten. 

Insbesondere der Einfluss des Salzwassers muss in den modellierten Bodensenkungskurven 

berücksichtigt werden. Dieser Notwendigkeit folgt ONE-Dyas jedoch nicht. 

Starke Bodenerschütterungen können sich sogar als Erdbeben äußern. Bei den Untersuchun- 

gen wurde festgestellt, dass diese „induzierte Seismizität“ für den Menschen spürbar und teil- 

weise für Schäden an Bauwerken, Gebäuden und Inventar verantwortlich ist, oder diese ver- 

stärkt (vgl. Kapitel 15.4.2, MER Teil 2). 

Deltares Analyse kam zu dem Fazit, dass die Wahrscheinlichkeit eines Erdbebens durch das 

Projekt so gering sei, dass diese zu vernachlässigen ist, weshalb für den Bereich N05-A keine



weiteren Untersuchungen durchgeführt wurden. Zudem sei ein kontinuierliches Monitoring- 

Programm in der Zukunft nicht nötig (vgl. Kapitel 15.8, MER Teil 2). 

Diese Schlussfolgerung ist fachlich nicht fundiert. So wird in Kapitel 15.7 selbst auf die Wis- 

senslücken zur Bodenveränderung hingewiesen. Die Studie basiert auf einer Richtlinie, die 

große Unsicherheiten aufweist. Bei so schwerwiegenden potentiellen und ggf. irreversiblen 

Schäden für Mensch und Umwelt ist eine angeblich die geringe Wahrscheinlichkeit kein Argu- 

ment, diesen Konfliktpunkt zukünftig unbeachtet zu lassen. Insbesondere die west- und ost- 

friesischen Inseln wie Borkum, Juist und Norderney sollen keine Entschädigungen im Falle 

von Gebäudeschäden erhalten. Die Unterzeichner dieses Schreibens fordern daher, dass der 

Zustand der derzeit bestehenden Bauwerke, Gebäude und des Inventars auf den Inseln 

Borkum, Juist und Norderney auf Basis eines Beweissicherungsverfahrens geprüft und doku- 

mentiert wird, sodass die privaten Eigentümer und die Kommunen im Ernstfall eine Ver- 

schlechterung der Bausubstanz nachweisen können. Mit Hilfe kontinuierlicher Bausubstanzü- 

berwachungen wäre eine Identifizierung der Erdgasbohrungen als Auslöser möglich. Außer- 

dem werden bei der beschriebenen Risiko-Analyse kumulierende Effekte aufgrund bereits be- 

stehender und geplanter Erdgasbohrungen nicht berücksichtigt. Eine Erhöhung der Wahr- 

scheinlichkeit, dass Erdbeben entstehen, ist zu vermuten. Zudem muss ein Gutachten das 

Risiko eventueller Beschädigungen der Süßwasserlinsen klären; das Risiko einer Beeinträch- 

tigung muss ausgeschlossen sein. 

Es ist zudem darauf zu verweisen, dass im Zuge des Klimawandels das Absinken der Nord- 

seeinseln eine große Gefahr darstellt. Wir befürchten, dass die Erdgasbohrungen dieses Prob- 

lem verstärken werden. 

Natur- und artenschutzrechtliche Belange: Trinkwasserqualität 

Zudem erhöht sich das Risiko der Beschädigung der insularen Süßwasserlinsen. Die Beein- 

trächtigung der Süßwasserlinsen hätte existentielle, negative Auswirkungen auf die Trinkwas- 

serversorgung der Inseln Borkum und Norderney. Vor diesem Hintergrund fordern wir im Falle 

einer unvermeidlichen Durchführung des Projekts die Erstellung eines Trinkwasser-Gutach- 

tens. Hierbei ist insbesondere die Wasserqualität zu überprüfen, welche derzeit eine hohe 

Qualität aufweist. Es ist uns von großem Interesse, dass dies so bleibt. Es ist zu beachten, 

dass die ostfriesischen Inseln hauptsächlich durch sandige Böden geprägt sind. Diese verfü- 

gen über eine geringere Puffer- und Speicherkapazität. Schad- sowie andere Fremdstoffe kön- 

nen somit leicht im Sickerwasserstrom in das Grundwasser gelangen. Die Merkmale von Bo- 

denart- und Bodentyp, die sich ungünstig auf die Trinkwasser-Reinhaltung auswirken, müssen 

beachtet werden. 

Natur- und artenschutzrechtliche Belange: Luftqualität 

Im Folgenden soll auf die im MER untersuchte Luftqualität eingegangen werden. Diese ist 

hinsichtlich der hohen Bedeutung des Tourismus und der Beherbergung von Kur-Gästen auf 

Borkum, Juist und Norderney wesentlich. Die wiederkehrend gemessene Luftgüte ist ein exis- 

tentielles Merkmal für den Tourismus auf den Inseln. ONE-Dyas bezieht sich hierbei auf die 
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